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Leitungsträger im Gemeindegebiet Gschwandt 
 

 

 

KANAL / Gemeinde Gschwandt, Hauptstraße 2, 4816 Gschwandt 

WASSER: Bauhofleiter Günther Steinhäusler, Tel. 0660/2487900 

(Ortswasser) E-Mail: bauhof@gschwandt.ooe.gv.at  

 

 

WASSER: Wassergenossenschaft Baumgarten-Waldbach 

(Genossenschaft) Obmann Maximilian Riedler 

 Tel. 0664/5362160, E-Mail: maxriedler1956@gmail.com  

 Wasserwart Daniel Buchegger, Tel. 0699/17271736 

 

 

STROM: Netz Oberösterreich GmbH, Netzregion Süd 

 Bahnhofstraße 67, 4810 Gmunden 

 Tel. 05 9070-19170, E-Mail: netzregion@netzooe.at  

 

 

ERDGAS: Netz Oberösterreich GmbH, Service-Center Regau 

 Hessestraße 1, 4844 Regau 

 Tel. 05 9070-19190, E-Mail: office.regau@netzooe.at  

 

 

NAHWÄRME: Nahwärme Gschwandt eingetragene Genossenschaft 

 Grafing 5, 4664 Laakirchen 

 Obmann Stefan Auinger, Tel. 0650/7668420 

 

 

KABELFERNSEHEN / SLC iCable GmbH (UPC) – Web: http://www.icable.at  

INTERNET / TELEFON: Badstraße 1, 4701 Bad Schallerbach 

 Tel. 07249/42820, E-Mail: office@slc-icable.at  

 

 A1 Telekom Austria AG 

 Exerzierplatzstraße 34, 8051 Graz 

 Tel. 0800 664144, E-Mail: planinfo@a1telekom.at  

 Planbeauskunftung: http://www.a1.net/planbeauskunftung  

 

 

STRASSENBELEUCHTUNG: Gemeinde Gschwandt, Hauptstraße 2, 4816 Gschwandt 

 Bauhofleiter Günther Steinhäusler, Tel. 0660/2487900 

 E-Mail: bauhof@gschwandt.ooe.gv.at  
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Wichtige Hinweise: 
 

Für Grabungsarbeiten auf öffentlichem Straßengut ist eine straßenpolizeiliche Bewilligung gemäß 
§ 90 StVO erforderlich (Zuständig ist die Gemeinde). Vor Beginn der Grabungsarbeiten sind 

zusätzlich sämtliche betroffenen Leitungsträger zu verständigen. 

 
Die Benützung der öffentlichen Straße zu verkehrsfremden Zwecken, wie z.B. Nutzung als 

Lagerfläche, Siloaufstellung, Straßensperre für Kräne, etc. ist bewilligungspflichtig (Zuständig ist die 

Gemeinde). 

 
Bei Beschädigung vom fremden Eigentum, wie öffentliches Gut, Mauern von Nachbarn, Zäune, etc. 

sind die Geschädigten unverzüglich zu informieren. 

 
Baulärm: 

Bauarbeiten, die im Freien Lärm erzeugen, dürfen in Wohngebieten an Sonn- und gesetzlichen 

Feiertagen überhaupt nicht, von Montag bis Freitag nur in der Zeit von 6:00 bis 20:00 Uhr und an 
Samstagen nur von 7:00 bis 14:00 Uhr vorgenommen werden (§ 12 Oö. Bautechnikverordnung 2013). 

 

Fahrbahnverschmutzung: 

Sollte eine Verschmutzung von Straßengrund im Zuge der Bauarbeiten erfolgen, so ist diese 
unaufgefordert und unverzüglich durch den Verursacher zu beseitigen. Auf die Bestimmungen der 

Straßenverkehrsordnung wird hingewiesen. 

 
Grundstücksgrenzen: 

Um mögliche Auseinandersetzungen zu vermeiden, wird empfohlen, im eigenen Interesse vor 

Baubeginn die Grundgrenzen von einem befugten Zivilingenieur für Vermessungswesen überprüfen 

zu lassen. 
 

Leitungsdaten der Gemeinde: 

Angaben im Plan und am Ausführungsort sind zu prüfen! Planänderungen bzw. Abweichungen von 
Plan und Bauausführung bleiben vorbehalten. Sämtliche Angaben ohne Gewähr. Es wird keine 

Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Daten übernommen. Insbesondere 

können keinerlei Rechtsansprüche, die sich aus der Verwendung der Informationen ergeben, 
begründet werden. 

 

 


